








·’

insfyiufu
s

saliyckisgo
w sytlgjszzchy

v-
.

- -.J.IZ’«««Z-.·z-;Jst-
IN

WMsskEpoMswwx

Ein Wort

zur

zunächst

in der Provinz preußenx

Allen Kreisständlengewidmetsp

VOU

Th. KoernerH
Oberbürgermeister-,Mitglied des Herrenhauses.

k
» . .-

- --———---——— —-—-Ls-(J"—"
’··

—.f.—.ks-:.----——- — ---s

Thdru , 1867.

Druck und verlag von Erusi kamt-eilt

HebungdesCccditgder Kreise,

i-

«

s

—

»I:

»

«

«-



.

I-

»-

L
«(

Z .

J

. zl
i

«

i
.«1

.-(

«

-;· «-«.



Ein Wort

wzljkvyngdes Crcdits der Kreise,
d

-

:

»sp-

-.:«.szächkt

in der Provinz Preußen

«-.·,,
«---.

.»»

..

Allen Kreisständengewidmet

VOU

Th. Koerney
Oberbürgermeister,Mitglied des Herrenhaufes.

—k——————-)CHL-—ch—————s —-

Thorn , 1867.

Druck und verlag von Ernst Eumbch

- .

«

- .-
V

s

.«»· Y» .-,s.-’--».--.»k« -
.

,
- ,

«-

"

NOT-— -

— C
Ave—

,

—

·

«
»

,« «

.- -

.



Y-

cZYTELNIA
Wme Wr



Inhalt.
W

Erster Abschnitt. Die Kreise und ihre privilegirien Schulden

Zweiter Abschnitt. Die Form und Fassung der Kreis-Obligationen .

Dritter Abschnitt. Die Zinsenzahlung

Vierter Abschnitt Die Auslosnng

Fünfter Abschnitt Der Couks .

Schluß.

Seite.

11

17

23

28

31





Erster Abschnitt

Die Kreise und ihre privilegirtenSchulden
Die Bedürfnisse der Kreise als Corporationen sind ebenso-

vielseitig als verschieden. Sie betreffen entweder die unmittel-

baren Anforderungen, welche an einen bedeutenden Complexus
von Gemeinden, und deren Gesammtvertretunggemachtwerden,
oder mittelbar die Interessen der Kreiseingesessenen,die Er-

"

haltung und Hebung ihres Erwerbes und was dem anhängt. Jn

ersterer Beziehung hat die Kreiskorporation da einzutreten, wo die

Gemeinden, namentlich die ländlichen,wenngleich gesetzlichzur

Tragung der Lasten, als Gemeindelasten, verpflichtet, entweder zu

schwachoder sonst zu klein sind, um den gesetzlichenForderungen

hinlänglichund in entsprechenderWeise zu genügen,und dies ist

vorzugsweisebei den Fragen der Armen- und Krankenpflegeder

Fall. Das Bedürfniß eines Kreisarmenhauses oder Hospitals,
und eines Kreiskrankenhauseswird gewißfür jeden Kreis anerkannt

werden müssen,—- anderer ähnlicherInstitute und Einrichtungen

zum Wohle der Einzelnen zu geschweigen.Es sind dies Anstalten,
die unbedenklichder Gesammtheit des Kreises zu Gute kommen,
und deren Begründungund Erhaltung aus den Mitteln des Kreises

nicht füglichin Frage gestellt werden kann. Ob in dieser Rich-

tung die Wirksamkeitder Kreisständeüberall eine ersprießlicheund

energischegewesenist, mußin erheblichemGrade bezweifeltwerden;
1
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ja es werden nicht wenige Kreise vorhanden sein, in welchen es

bisher eben nur bei der Besprechnngdieser Fragen verblieben ist.
Wir lassen die Gründe dieser Erscheinung, die wohl auch in der

einseitigen Zusammensetzungdes kreisständischenOrganismus zu

suchensein möchten,unerörtert, und heben dagegendie namentlich
in der neuern Zeit aufs LebhaftestehervorgetreteneThätigkeitder

Kreisstände in der Wahrung der Verkehrsinteressen hervor.
Vor Allem war es das Streben, dieselben durch Erbauung von

Kunststraßen zu heben, und dadurch den Wohlstand im Ganzen,
wie im Einzelnen, insbesondere den Ertrag und den Werth des

Grundeigenthums zu steigern.Wir sehen mit hoher Befriedigung,
wie im Verlauf von kaum zwei Decennien die ganze Provinz mit

einem Netze von Chausseen überspanntwird, das sichmöglichstan

die Linie der Ostbahn auschließt,oder sich ihr nähert, und den

Anschlußvermittelt; wir verkennen nicht die Früchtedieses großen
Fortschritts in allen Richtungen der Produktion, und ihrer Ver-

werthung und müssender Energie und der Opferbereitschaft, mit

welcher diese —- allerdings durch die Staats- und Provinzial-

Prämien erheblichunterstützte«- Förderung der Wohlstand-sinnr-

essen durch die Gesammtheit der Kreisprästationendie verdiente

Bewunderung angedeihenlassen.

Betrachten wir nun aber auch die Kehrseitedieser Wirksam-
keit. Jst der Aufschwungdes Verkehrs durch den Bau der Kreis-

chausseenunläugbar,so ist doch andererseits die Verschuldungvieler

Kreise durch denselben eine bedeutende geworden. Die Verwendung
der Schuldenlast für den Zweck des Verkehrs hat eine offenbar

einseitige Natur. Der dadurch erlangte Besitz künstlicherVer-

kehrsmittel ist im Grunde nur für die Verkehrsinteressenten

produktiv, — für die Kreislarporation als solche aber ein theures

Vermögensstück,dessenErtrag, die Zinsen seinerKapitalsanlageun-

gerechnet, meist nicht zu seiner Unterhaltung hinreicht. Die Vor-

theile des erleichterten Verkehrs vertheilen sich auf die Kreisein-

gesessenenim hohen Grade ungleich;bedeutende Theile des Kreises
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haben nach ihrer Lage gar keine Gelegenheit, die Kunststraßenzu

benutzen, werden aber zu gleichen Leistungenzum Bau und zur

Unterhaltungderselbenherangezogen. Das Verständnißder Be-

hauptung,daß trotzdemdiesenabgelegenenKreistheilendie Chausseen
mittelbar zu Gute kommen,will nicht recht Wurzel fassen. Die

Beschaffungdes Baukapitals selbst hat vielfach kostspieligeOpfer

beansprucht. Fast überall haben die Baukosten die Voranschläge

erheblichüberschritten,und zur Contrahirung neuer Schulden über
die ursprünglichbeschlossenengenöthigt Der Ertrag der Hebe-

stellen ist auch meist unter der erwarteten Höheverblieben,während
’

die Kosten der Unterhaltung bedeutend stiegen,oder klimatischeVer-

hältnisseoder Fehler in der ersten Anlage nicht selten zu kost-

spieligen Neubauten nöthigten. Alles dieses, in Verbindung mit

der Verzinsung,und zum Theil hoherAmortisation des Baukapitals

hat die in der Kreischanssee-AbgabedargestellteLast zu einer em-

pfindlichengehoben,und zu einer Mißstimmungin denjenigenKreisen

vielfachVeranlassunggegeben,welchevorzugsweiseim Kunststraßeu-
bau vorgeschrittenfind. Es ist daher auch erklärlich,daß sich auch
bei den Kreisvertretungen derselben eine gewisseAbneigung Kund

giebt, den sonstigenallgemeinen Bedürfnissenim Kreise, wie sie
oben angedeutet worden, Rechnung zu tragen, oder auch neue Ver-

kehrsförderungsmittel,—- und diese sind fast überall zur Herstellung
und angemessenenJnstandsetzungder sonstigen Landstraßenund

Vicinalwegenothwendig, —- flüsfigzu machen. — Demohnerachtet
wird nichts Anderes übrigbleiben, als im Nächstendie Kräftevieler

Kreise von Neuem anzuspannen, —- wie es schonjetzt durch den

Bau der ostpreußischenSüdbahn bei den betheiligtenKreisen ge-

schieht, —- sobald das Eisenbahnnetzseine weitere Fortführungin

unserer Provinz erhält,— und es ist gewißan der Zeit, nunmehr

die Frage zur Erwägungzu ziehn, wie die Mittel zu weitern

Leistungen der Kreise am besten und billigsten zu be-

schaffen, — oder mit andern Worten: wie der Credit der

Kreise zum gedachtenZweck zu sichern und zu heben ist-Z-
lslc
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Der Credit der Kreise ist bekanntlich von denselben auf

öffentlichemWege durch die Ausgabe von zinsbaren, auf jeden

Inhaber lautenden, Kreisobligationennach Maßgabeder ihnen er-

theilten KöniglichenPrivilegien benutzt worden« Jn dieser Be-

ziehunghaben die Kreise folgendeKreisschuldengemacht,resp. sind

zu solchenhöchstenOrts autorisirt worden-

Ueb e rsicht
der in prenßennontrahirten, resp. privilegirtenKreis-

schulden
-

(Kreis-Obligationen.)
«

l. Provinz Preußen.

a. Regierungs-BezirkKönigsberg
Kreis Braunsberg 45,000 Thlr. (4- pCt.)

,, Preuß.Eylau105,000 ,, (80,000 Eisenb.)

,, ,, Friedland 180,000 »

»
Gerdauen 140,000 »

, Pr. Holland 145,000 ,, (60,000 zu 472 pCt.)
Landkr. Königsberg145,000 ,,

-

(45,000 E.)
Kreis Memel 60,000 -

, Neidenburg 60,000 »

, Ortelsburg 50,000 ,

, Ostewde 40,000 ,,

, Rastenburg 263,200 »

» Rössel 85,000 ,, (20,000 Eisenb·,35,000 zur

Deckungd. Mobilmachungs-
kosten.)

,- Wehlau 67,100 ,,

1,385,300 Thlr.
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b. Regierungs-BezirkGumbinnen.

Kreis Goldap
» Gumbinnen .160,000 »

,, Heydekrug 60,000 »

—

» Jnfterburg 134,000 ,,

, Johannisburg 130,000 ,

, Lötzen 135,000 »

» Lyck , 25,000
«

,,

» Niederung 132,000 ,,

, Oletzko 122,000 »

, Pilkallen 165,300 ,

,, Ragnit 192,300 ,,

·

, Sensburg 40,000 ,,

,, Stallupönen 1 33,000 ,,

, Tilsit 107,200 ,,

80,000 Thlr.

E.

(40,000 E.)
—

(15,000 E.)

c. Regierungs-BezirkDsanzig.

1,518,600 Thlr.

Kreis Berent 95,000 Thlr.
Landkr. Danzig 130,000 ,

Kreis Karthaus I50,000 ,,

» Neustadt 100,000 »

» »Pr.Stargardt 200,000 » (4I-2 pCt.)

d. Regierungs-BezirkMatienwerden

200,000 Thlr. (41-2pCt.)Kreis DeutschCrone

, Flatow 200,000

, Graudenz 257,000
,, Kouitz 140,000

»
Kulm 252,000

, Löbau 56,500

,, Marienwerder 160,000

675,000 Thlr.

(do.)
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Kreis

I

»

s

»

Kreis

6

Rosenberg 227,000 Thlr. (57,000 zu 4 pCt.)
Schlochau 109,000 ,,

Strasburg 171,000 »-

Stuhm 90,000 »

Thom 150,000 , (66,000 zu 4 pCt.)

2,012,500 Thlr.
in der Provinz Preußen 5,688,600 ,

Il. Brandenburg.
Arnswalde 100,000 Thlr.
Beeskow 50,000 ,,

Calau 60,000 ,

Cottbus 607000 , E.

Crossen 134,000 »-

Königsberg 282,000 ,

Ober-Barnim 12,000 » E-

Ruppin 130,000 ,,

Soldin 200,000 ,,

Teltow 46,050 ,,

Templin 104,000 ,,
«

Züllichau-Schwiebus255,000 ,, (200,000 E.)

1,433,050 Thlr.

III. Pommern.

Anklam 73,000 Thkr.
Belgard 85,500 ,,

Bütow 40,000 ,,

Cammin 210,000 »
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Kreis Demmin 195,000 Thlr.

, Dramburg 68,000 ,

, Fürstenthum 351,200 ,,

, Greifenberg 294,300 »

,, Greifenhagen 186,000 ,,

, . Greifswalde 88,000 »

, Lauenburg 103,000 ,,

,,- Neustettin 157,000 ,,

, Regenwalde 110,500 ,,

, Rummelsburg 42,000 ,,

, Schlawe 194,500 ,,

, Stolp 250,000 »

, Uckermünde 52,000 , (25,000 E.)

,, Usedom-Wollin 80,000 ,

2,578,000 Thlr.

IV. Schlesien.

Kreis Cosel 100,000 Thlr.

, Creutzburg 30,.000 ,

, Falkenberg 181,225 »

, Freystadt 120,000 ,,

,, GroßStrehlitz 100,000 ,

, Grottkau 66,000 ,,

, Leobschütz 200,000 ,,

» Lublinitz 119,000 ,,

»
Namslau -150,000 ,, E»

,, Neisse 66,000 ,,

,, Oels 80,000 ,

- Pleß 250,000 ,,

,, Ratibor 239,000 ,,

,, Rybuik 72,000 ,,·
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Kreis Sagcm
«

95,000 Thlk.
, Tost-Gleiwitz 200,000 ,,

» Waldenburg 100,000 ,,

2,168,225 Thlr.

v. Pofem
Kreis Adelnau 60,000 Thlr.

, Bomst 312,000 , (49,000 E.)

» Bromberg 60,000 ,,

,, Buk 300,000 , E.

, Chodziesen 80,000 »

,, Gnescn 126,000 ,

,, Kosten 150,000 »

,, Kröben 32,500 ,

Meferitz 190,000 ,

, Obornik 100,000 »

Plefchen 108,125 »

» Schrimm 145,000 »

» Schroda 140,000 »

» Schubin 71,840 »

» Wiksitz 100,000 »

» Wreschen 60,000 »

2,035,465 Thlk.
-———-————

- II. Sachsen.
Kreis Jerichow · 184,500 Thlr.
See-Kreis Mansfeld 300,000 »

Kreis Ofterburg 150,000 »

» Stendal 110,000 »

» Wanzleben 140,000 »

884,500 Thlr.
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Mk Wesiphalen.
Kreis Ahaus .

200,000 Thlr.

’,, Borken 78,300 »

»
Brilou 160,000 »

» Lippstadt 160,000 »

» Lübbecke 50,000 ,,

648,300 Thlr.

Gesammtsummeder Kreisobligationenin Preußen15,436,140 Thlr.

Es sind davon zu Eisenbahnzwecken,namentlichzur Deckung
der Expropriationstostendabei, in Ostpreußen260,000 Thlr. von

6 Kreisen, in Brandenburg 272,000 Ther von 3, in Pommern

25,000 Thlr. und Schlesien 150,000 Thlr. von je einem, und in

Posen 349,000 Thlr. von 2 Kreisen, überhauptbisher von 15

Kreisen in 5 Provinzen 1,050,000 Thlr. kontrahirt worden.

In der Rheinprovinz, wo das Netz der Kunststraßenim

Wesentlichenlängstvollendetist, und wo Vorrath und Flüssigkeit
des Kapitals einer reichlichbevölkerten und klimatifchbevorzugten
Provinz zu Gebote stand, sind dergleichenprivilegirteKreisschulden

gar nicht aufgenommenworden. Selbst Brandenburg, Sachsen
und Westphalen haben nur in verhältnismäßigunbedeutenden

Summen dieseSchuldsorm benutzt,und sichdie Mittel anderweitig,
namentlich im Wege der Aktienzeichnung,zu beschaffenvermocht.
Nur Pommern (18 Kreise), Schlesien (17), Posen (16), und vor

Allem die Provinz Preußen (44) und zwar letzteremit erheblich
mehr als einem Drittheil der Gesammtheit im Staate, haben diese
Verkehrsschuldenaufzunehmensichgenöthigtgesehen.

Dabei muß jedochbemerkt werden, daß auch für die Zwecke
des Chausseebauesdie Provinz Pommern, und zwar Alt-Pommern

700,0()0 Thlr. und Posen 1,600,000 Thlr. in Provinzial-Obli-
gationen kontrahirt hat, wodurch die Gesammtschuldzum gedachten
Zweck auf 17,736,140 Thlr. steigt.
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Diese Schuld wird zum überwiegendgrößtenTheile mit

1 pCt jährlichamortisirt, und es läßt sichmit einigerZuverlässig-
keit annehmen, daß seit ihrer Emanation, die großentheilsauch in

die neuesteZeit fällt, kaum zehn Prozent getilgt sein werden.

Die bedeutende Summe der Kreisschuldenist innerhalb der

letztenbeiden Decennien, zum größtenTheile im letzten, zum Theil
währendeiner sehr gedrücktenZeit des Geldmarktes, und daher mit

oft erheblichenVerlusten gegen den Nominalbetrag gemachtworden;

jeder Kreis hat selbstständig,und ohne alle Beziehungen zu den

andern Kreisen auf den Betrag seiner Obligationen operirt, und

dieselben in verschiedenenApoints mit halbjährigenZinscoupons

verausgabt.
«

Der Maßstabdes Credits der Kreise kennzeichnetsich durch
den Cours ihrer Obligationen Derselbe ist zunächstbedingt durch
die Höhe der Garantie des Schuldners, hier also der Leistungs-

fähigkeitdes betreffendenKreises. Diese ist allerdings die Basis
der Sicherheit. Sie ist, ungeachtet der bedeutenden Summen,

welcheeinzelneKreise verschulden, doch mit Rücksichtauf deren

Umfang eine völliggenügende,und über allen Zweifel erhabene,
und ist kraftvoll genug, um ohne Gefahr noch in viel größerem

Maßstabeausgenutzt zu werden. Die Ansicht, daß etwa ein Ga-

rantie-Verband aller Kreise eines Regierungsbezirks,oder gar der

ganzen Provinz, —- was thatsächlichzur Provinzialschuldführen
würde, — bedeutend zur Hebung des Courses der Kreisobligationen
beitragenmüßte, kann nicht für richtig und durchgreifenderachtet

werden; auch nicht einmal die vielfach angestrebtesogenannteDe-

positalfähigkeitder Obligationen dürfte hierzu wesentlich beitragen,

wenngleichsich dadurch das Feld der Verwerthung erweitern würde.

—- Es müssendie Mittel zur Hebung des Credits anderweit ge-

suchtwerden , und diese Untersuchungist der Zweck dieser Schrift.



Zweiter Abschnitt

Die Form nnd Fassungder üreigobligationen

Als die Kreise anfingen, Kreisfchuldendurch Ausgabe ihrer

Obligationenzu eontrahiren, waltete der Glaube vor, daß deren

Unterbringung innerhalb der Kreisgrenzenzu erwirken sein werde;
dies ist auch damals und zum Theil auch später,namentlich durch

vorausgehendeZeichnungenSeitens wohlhabenderKreiseingesessenen,
herbeigeführtworden. Im letztenDecennium ist dieses nicht mehr
gelungen; es mußtefür Verwerthung der Kreisobligationenander-

weitig Sorge getragen werden. Es blieb aber doch die Intention

vorwaltend, das Schuldkapital möglichstinnerhalb des Kreises an-

gelegt zu sehen, da dessenBenutzungauch innerhalb der Grenzen
desselben am bequemstenerschien. Dieser leitende Gedanke eines

lokalen Credits führte zu einer beschränktenAuffassungdes

Credits überhaupt Die Kreisverwaltung glaubte eben genug zu

thun, wenn sie nur für den ihr zugewiesenenKreis in seiner Iso-
lirung, und ohne alle Beziehungzu den andern Kreisen der Pro-

vinz operirte. Wenngleichder Zweck der Schulden, die Förderung
des Verkehrs, auf den Zusammenhangder Verkehrsinteressender

Kreise augenscheinlichhinwies, so war doch von einem Zusammen-
hange der Kreise im Interesse ihres Gesammtscredits nirgend die

Rede, und dochmuß grade zur Erstrebungder möglichstenHöhe
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desKreiscredits aus einen solchenCreditv erw altu n g s v e rb and

ein vorzüglichesGewicht gelegt werden.

Zunächsthat nun jeder Kreis in seiner isolirten Stellung
seine Obligationen nach feinem Geschmackgeformt. Wir sehen in

der Provinz eine bunte Gallerie von 44 Sorten Kreispapieren, die

großentheilsnach Maßgabe ihres Nominalbetrages ihre Farben

ändern, von den verschiedenstenGrößen,— ja in Größen, durch
die sie sich theilweisevorandern Papieren auszeichnen,als ob mit

der Größe des Bogens der Credit gehoben werden könnte-. So liegt
uns beispielsweise eine rosenfarbene Obligation des Rosenberger

Kreises über 25 Thlr. vor, von fast 15 Zoll Höheund über 10 Zoll

Breite, von dickem,—aberkeineswegs dauerhaftem Papier, an Ge-

wicht ohne Coupons über ZXZLoth schwer,— somit an Größe und

Gewicht einen neuen Staatsanleiheschein fast ums Doppelte über-

steigend. Wie unpraktisch ist solcher Geldbogenk der sich wegen

seiner Größe ohne Umlage nicht einmal in ein gewöhnlichesAkten-

fachniederlegen,der sichwegen seinerPapierstärkenur mit Schwierig-
keiten in ein Briefcouvert, — und zwar nurlin eines von unge-

wöhnlicherGröße, —- hineinzwängenläßt,
—- dessenGewichtmit

Coupons und Couvert stets das eines gewöhnlichenBriefes erheblich

übersteigenmuß!— Auch die Coupons der meistenKreisobligationen

sind viel zu groß, und viele haben auch die doppelte Größe der

jetzt ausgegebenenCoupons von Staatsanleihen. —- Es ist dies

offenbar eine unzweckmäßigeForm, welche sich in ähnlicherWeise
bei vielen Kreisen wiederholt.

Die Mannigfaltigkeitder Obligationen in ihrem Aeußern
wird noch vermehrt durch den verschiedenenZinssatz in den An-

leihen dreier Kreise, deren Obligationen sich auch nach Maßgabe
dieser Verschiedenheitkennzeichnen

-

Auch die Beträge, über welcheObligationen ausgestelltwor-

den, sind in den verschiedenenKreisen verschieden; es giebt deren
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sogar über 10 Thlr. und 20 Thlr Meistentheils fangen sie mit

25 Thlr. an, und lauten dann weiter über 50, 100, 200, 500

und 1000 Thrr.
-

s

Es war hierbei, namentlich in früherenJahren, die Ansicht

vorherrschend,daß es sichbesondersempfehle,recht viel Obligatio-
nen über kleine Beträge auszufertigen,um vermeintlich kleine Ka-

pitalisten zur Anlage ihrer Ersparnisse in denselbenzu veranlassen.

Diese Ansichthat sich im Ganzen nicht bewahrheitetzgegenwärtig
kann von ihrem praktischenWerthe überhauptnicht die Rede sein.
Die Begründung von Sparkassen, Creditgesellschaften,Vorschuß-
vereinen und dergl., welche zum Theil einen viel höherenZinssatz
mit der Berechtigungeiner leichten und bequemenRealisation des

Kapitals gewähren,—- ingleichen die allgemeine Wechselsähigkeit
mit ihrer erhöhtenPersonalgarantie, und mit der Aussicht auf
Gewinn haben die Anlage von Ersparnissen in solchen kleinen

Kreisobligationen in der Sphäre der bezeichnetenGesellschaftwesent-

lich eingeschränkt,wenn nicht ganz verdrängt Dergleichenkleine

Papiere sind in den Händen größererKapitalisten zur förmlichen

Last geworden, und werden von denselben am Wenigsten gesucht
Sie erschwerenüberdies den Geschäftsbetriebim unverhältnißmäßig

hohem Grade.

Es ist daher erforderlich,daß alle Kreisobligationen über

Beträge unter 50 Thlr. möglichstbald eingezogen, und bei Erei-

rung neuer privilegirter Kreisschuldennur Obligationen über min-

destens 50 Thlr., und dann in obengedachtenhöherenBeträgen
ausgegeben werden. Jn Anerkennung dieses Satzes haben auch

Kreisverwaltungen bei Contrahirung von solchenSchulden in der

neuesten Zeit demgemäßverfahren. —- -

Endlich ist auch die Fassung der Kreisobligationenin den

verschiedenenKreisen, namentlich in den Formalitäten,eine sehr
verschiedene;es sind zum Theil darin Gegenständeaufgenommen,
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die keineswegsdurchaus nothwendig, ja nicht einmal zweckmäßig

erscheinen. Es ist kein hinlänglicherGrund erfindlich, dergleichen
Besonderheiten der Kreise in den Bedingungen ihrer Schuld-

scheinezu bewahren,und aufrecht zu halten. Zur Geltendmachung
derselben erscheintein Kreis im großen Geldverkehr zu

gewichtlos, und unberechtigt.

Wir haben bisher nur die Mängel in Form und Fassung
der Kreisobligationenfür den Geldverkehr hervorgehoben·Man

kann dagegen den Einwand erheben, sie wären doch im Einzelnen
. betrachtet, nur geringfügigerArt, und daher kaum der Abhülfewerth.

. Dieser Auffassungmüssenwir auf das Entschiedenstewidersprechen.
Der Credit überhaupt,und der Credit in Papieren auf jeden Jn-

haber Gemes au pokteurJ ganz insbesondere erheischtdie sorg-
fältigste Behandlung in Beziehung auf die Beseitigung
auch aller rein formellen und äußern Mängel, die dem

freien Verkehre hinderlich sind, oder sonst denselben
nur ers chweren. Der großeGeldmarkt, namentlich an den Bör-

sen, als ihren Centralpunkten, findet dieseMängel an den Papieren

sogleichheraus, und kennt sie; es ist sonächfür die Corporationen,
als Schuldner, von nicht geringem Interesse, sie zu ermitteln und

ihnen Abhülfe zu gewähren. Die Gesammtheit solcherauch nur

kleinen Mängel bringt auch ein sonst sicheresPapier leichter in

Mißcredit,als man gemeinhinglaubt; der Gelderedit ist überhaupt,
um ein Gleichnißanzuführen,einem Frauenzimmer sehr ähnlich,
das eine sicheresundsolide·Partiesehr scharfvon einer leichtenund

unsichern zu unterscheidenweiß,das aber ebenso bald auch jene

aufgiebt, wenn ihm die kleinen Aufmerksamkeitenund äußerliche

Zuvorkommenheitenim Umgange versagtwerden, auf welche es nun

einmal Anspruchmacht. —-

Nach dem Borhergesagtenerscheint es durch die Ansprüche
des Credits geboten
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l) daß alle Kreise der Provinz zu ihren Kreis-

obligationen sich ein und derselben Form, welche

sich lediglich nur in dem Namen des Kreises, der

.sie ausgiebi, und in der Unterschrift unter-

scheiden, zu bedienen haben; daß demzufolge
und ferner

2) diese Form, und zwar sowohl in der Obligation selbst,
als in den Coupons und Talons sichdie Form der neuesten

Staaksanleihe zum Muster nimmt, und sich wie diese,

durch angemessene Größe, Haltbarkeit, einfache
und doch künstliche Ausführung, sowie sonstige

Zweckmäßigkeit und Eleganz in Größe, Druck

und Papier auszeichne; — Anforderungen, welche

sämmtlichdie Königl. Staatsbuchdruckerei auf dem sicher-
sten und solidestenWege erfüllt, —

Z) daß auch die Fassung der Obligationen, —- so weit

nicht materielle Unterschiedeim Zinssatze,Amortisation u.

dergl. Verschiedenheitenbedingen, —- unter Weglassu ng

aller sonstigen Kreisspeeialitäten im Wesent-

lichen ein und dieselbe sei, und sich durchaus
nur auf die nothwendigen Requisite be-

schränke.

Es entsteht nun aber die Frage, wie ist solchesdurchzufüh-
ren? Es erscheintdiesesnicht leicht; denn einmal befindensich die

verschiedenenKreisobligationen in den Händen des Publikums, und

andererseitsist, wenigstens bei den allermeisten,die Fassung durch
das Königl. Privilegium ausdrücklichvorgeschrieben. Es bleibt

nichts anderes übrig,als die Schwierigkeitenauf denselbenWegen
zu beseitigen,auf welchensie erwachsen sind, und in dieserBezie-
hung dürfte folgendesVerfahren sich empfehlen.

Es muß zuvörderstein gemeinsames Formular der

Kreisobligationen, welchesden oben angedeutetenRequisiten
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ad 3 entspricht aufgestellt, und dessen Genehmigungan höchster
Stelle mit der Maßgabeherbeigeführtwerdensdaßdie Kreisstände
die Ermächtigung erhalten, die alten Obligationen
gegen die nach dem neuen Formular, und in der neuen

Form auszufertigenden neuen Obligationen einzutau-
schen, und jene demzufolgezu vernichten. Die Verpflichtungder

Kreise wird dadurch in keiner Beziehung verändert,noch weniger
wird den Inhabern der Obligationenzugemuthet,sich den Austausch
gefallenlassen zu müssen; dieselbenwerden auf geeigneteAufforde-

rung ihn selbstwünschenund beantragen; es wird sonachin keiner

Hinsicht ein Recht verletzt. Die Operation wird sich durch ihre
eigne Nützlichkeitempfehlen; es wird, wie wir glauben, nur eines

verhältnißmäßiggeringen Zeitraumes bedürfen,um sie im Wesent-

lichstenzu Ende zu bringen; jedenfalls wird sie sich bei Gelegen-
heit der Verausgabung neuer Coupons hauptsächlichleicht durch-

führenlassen.

Aber, abgesehendavon, wie bestehende Schuldverhältnisse
dem Credit anzupassen,—- die Kreise werden in der nächstenZu-

kunft, und zum Theil gewißbedeutende neue Schulden zu contra-

hiren genöthigtwerden. Für diese thut es Noth, daß die neuen

Formen gemeinsam den Anforderungen des Geldver-

kehrs sich-anpassen, und die angedeutete Bahn eröffnen,

aus welche dann allmählig auch die alten Schulden hin-

übergeleitet werden können.



Dritter Abschnitt
w-V—-—-------

Die Zinsenzahlung
Die Zahlung der Zinscoupons der Kreisobligationen erfolgt

bekanntlichhalbjährlichzum sogenanntenJohannis- und Weih-
nachtstermin,gemeinhinmit dem Ausdruck: »vom 28. Dez. (Juni)
bis Z. Jan. (Juli) und später«bei der betreffenden Kreis-Com-

"

munalkasse. Es ist selbstverständlichdienstlichePflicht der Kreis-

VVkstäUde,Sorge zu tragen, daß die Zahlung vom gedachtenTer-

mine ab erfolge. Wir müssenleider behaupten, und können Bei-

spieleanführen,daß solcheskeineswegsüberall geschieht,daß viel-

mehr die Zinsenzahlung,— sei es nun wegen Ueberhäufungder

Rendanturgeschästeam Quartal- oder Jahresschluß,sei es wegen

Mangel an Fonds, deren Eingang vielleichterst nach dem Quar-

talschlussebevorsteht, sei es aus irgend einem andern Grunde-— erst
später, namentlich frühestens am 3. gedachtenMonats erfolgt.
Es ist dieses eine offenbareDienstvernachlässigungund — Rechts-
verletzungzugleich.—- Sind es- auch nur ein Paar Tage unge-
rechtfertigterVerzögerung,so wirkt sie empfindlichauf nicht wenige
Inhaber von fälligenZinscoupons, welcheauf Grund der in den-

selben gegebenenöffentlichenZusicherung schon vor Ablauf oder

doch Anfangs des Semesters mit dem baaren Erlöse fälligeZah-

lungen zu leisten haben. Es läßt sichdagegeneinwenden, daß es

2
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üblich sei, die Zinscoupons als baares Geld in Zahlung zu geben.
Dies ist indessendoch nur bei Anfan von Waaren der Fall, und

auch hierbei werden die Empfängernicht grade zum Vortheil der

Geber ihre Rechnung zu finden wissen. Jene sind aber zur Au-

nahme nichtverpflichtet;bei andern Zahlungsverpflichtungen,z. B.

Kapitalszinsen, Miethe, Lohn, werden die Zinscoupons der Regel
nach nicht angenommen. Jedenfalls wird durch eine Usance das

Rechtsverhältnißdes Gläubigers zum Kreise als Schuldner nicht
verändert. —- Es ist von der höchsten Bedeutung, daß die

Kireis-Communalkassen die den Kreisen obliegende
Zahlungspflicht auf das Prompteste erfüllen, und daß
die Kreisvorständeauf alle Fälle dafür rechtzeitig Sorge tragen,
und einstehn.

Es muß als ein unerhörterkaum glaublicher Fall, welcher

gar keine Entschuldigungzuläßt,bezeichnetwerden, wenn eine Kreis-

verwaltung im vorigen Jahre mit Rücksichtauf die erhöhtenKriegs-

leistungen — so hießes wenigstens in den Zeitungen, —- beschloß,

die Zahlung der Zinscoupons ihrer Obligationen zu sistiren.

Das Interesse des Credits nicht blos des zeitweisezahlungs-
unfähigen,sondern das aller Kreise ist es, zu verhindern, daß

sich dergleichennicht wiederhole;ja es ist das Interesse nnd die

Pflicht der Königl. Regierung selbst als Aufsichtsbehörde,Maß-

regeln der ernstesten Art zu ergreifen, um solchenBeschlüssen,oder

auch nur thatsächlichenZahlungsstockungender Kreise, die wenig-
stens im vorigen Jahre in einem Mangel sorgfältigerund um-

sichtigerKreisverwaltung ihren Grund haben mujten, vorzubeugen.

Unsere Staatsverwaltung liefert grade in diesemPunkte ein muster-

haftes Beispiel, das nur der Nachahmung bedarf; sie hat auchnach
dem Ausbruche des Krieges im vorigen Jahre nicht den geringsten
Anstand genommen, wie bisher im Frieden, die Coupons der Staats-

papiere schon am 15. des ihrem Fälligkeitsterminevorausgehenden
Monats einlösenzu lassen, und dadurch an den Tag gelegt, wie
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hochdie Erhaltung des Staatscredits als eines wesentlichenMotors

der Staatsmaschine auchin den außerordentlichstenFällen zu ver-

anschlagenist.

Sind die Kreise nicht im Stande, diesemBeispiele zu folgen?
— Ganz gewiß;es kommt nur auf ihren guten und ernsten Willen

an; — die Opfer, welche die frühzeitigeBeschaffungder Fonds er-

fordert, sind im Ganzen nicht bedeutend,und kommen gegen die

Vortheile eines gehobenenund gesichertenCredits nicht in Betracht.
Aus diesen Gründen müssenwir den Kreisvertretungenmit voller

Ueberzeugungder Nützlichkeitder Maßregel die Anordnung,4
und

demgemäßauch die geeigneteVorsorgeempfehlen,

daß die am Schlusse der Semester fälligen
Coupons ihrer Kreisobligationen schon vom

15. des vorhergehenden Monats ab in ihren
resp. Kreis-Communalkassen eingelöst werden

können.

Dem oben erwähntenEinwande einer Ueberhäufungder

Arbeit am Semesterschlußhinsichtlichder Einlösung der Coupons
wird dadurch auch thatsächlichseineBegründungentzogen-

Neben der Zahlung der Coupons seitens der Kasse des

Kreises, welchemdie Zahlung obliegt, ist von mehreren die An-

ordnung getroffen,daßdieseCouponseinlösungauch seitens eines

Banquierhauses entweder in Berlin, oder Königs-

berg oder Danzig geschieht Es ist eine solcheAnordnung
für den Geldverkehr, zu dem nun einmal die Kreisobligationen
mitgehören,ganz ungenügend; und nur dann erschöpfendzu

treffen, wenn jeder Kreis sich als ein Glied der übrigenbetrachtet,
und nicht von dem Glauben ausgeht, ein Genügegethan zu haben,
wenn er für sich allein, vielleicht nach MaßgabepersönlicherBe-

kanntschaft oder der sonstigenvermeintlichenKenntnißüber das

lokale Bedürfnißoder die Person der Hauptzeichnerseiner Obli-
.

23
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gationen dergleichenMaßnahmentrifft. Eine solcheVereinzelung
derselben erschwert nach der großenZahl der Kreise die Geld-

bewegung, und wirkt auf die Herabdrückungdes Courses solcher

lokalifirten Papiere ein. Wo soll der Besitzer von Obligationen
verschiedenerKreise die Geldmänner erfahren, welchevon denselben
mit der Realisirung betraut sind, und wie weit geht ihre Befug-
niß? Zahlen sie auch die Beträge für amortisirte Obligationen? —-

Es bleibt dem Besitzerauch hier nichts anderes übrig, als sich der

Mittelspersonen zu bedienen, oder die Coupons so weit angänglich
in Zahlung zu geben, wenn er sich nicht mit jeder einzelnenKreis-

conimunalkassein CorrespondencesetzenUnd die doppelten Perio-

beträgezahlen will. —- Es ist nicht möglich, die Theilnahme
der Kreisobligationen an dem großen Geldverkehr her-

beizuführen, so lange dieselben in der partikularisti.-
schen Eigenschaft ihres Ursprungs verharren; sie müssen
denselbenverlassen und sich die Fähigkeit aneignen, welche den

Papieren des Staats oder anderer größererInstitute inwohnen.
Dieses kann nur geschehndurch einen Verband aller Kreise
der Provinz im Interesse ihres Creditsz nur ein solcher
hat den erforderlichenUmfang und ist im Stande auf den Geld-

verkehr mit Erfolg zu seinen Gunsten einzuwirken. Ein solcher
Creditverbaud bedarf keiner gegenseitigen Garantie von Kapital
oder Zinsen; er wird seinen Zweck erfüllen, wenn er nur die

Grundsätze des gemeinschaftlichen Interesses, nnd der

gesellschaftlichen Behandlung der Kreisschulden aner-

kennt und gemeinsam durchführt;er wird dringend nothwendig--
wenn die Zahl der Kreise, welche Schulden der Art machen, und

die Summe der Kreisschulden, wie solches keinem Zweifel unter-

liegen kann, im steten Steigen begriffen ist. —- Als solcheVer-

waltungsgrundsätzemüssenwir nun folgendehervorheben:

I) Jede Kreiscommunalkasse wird autorisirt und

in Stand gesetzt, die fälligen Zinscoupons je-
der Kreisobligation aus der Provinz in gesetzter
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Frist, etwa im Januar resp. Juli, einzulösenz
dieselbe hat sich demnächst mit den übrigen
Kreiscommunalkassen durch Austausch derCou-

pons, resp. ZahlungderDisserenz.auseinander-
zusetzen.

2) Jnglkichenwird die Zahlung der ausgelosten
Kreisobligationen von jeder Kreiscommunal-

kass e vermittelt;

3) Jn Königsberg, Danzig, so wie in Berlin wer-

den von sämmtlichen Kreisen gemeinschaftliche
Hauptagenten bestellt, welche die Zahlungen
für dieselben, so wie ad l und 2 solche von den

Kassen geschieht, leisten resp. vermitteln.

Sollte die Uebernahmedes Einlösungsgeschäftsder Coupous
für andere Kreise, —-

wozu es nicht einmal eines Beschlussesder

Kreisvertretung, sondern nur einer Anordnung des Kreisvorstandes

bedarf, — wider alles Ermatten auf Schwierigkeiten stoßen, so
würde auch die Bestellungeines sichernHandlungshauses in jeder
Kreisstadt zum gedachten Zwecke genügen. Ob sich diejenigen
Kreise, welche so glücklichsind, noch keine Kreisschulden, oder doch
keine in der privilegirten Form der Obligationen zu besitzen,auch

solchemCreditverbande anschließenwollen, wird zwar dem Ermessen

derselben anheimzugebensein; es liegt aber gewißim allgemeinen

Kreisinteresse der ganzen Provinz, so wie in dem der Be-

sitzervon Kreisobligationen in den schuldenfreienKreisen sich von

einem solchen Verbande nicht auszuschließenDem Einwande,

daß durch eine solcheMaßregeldie Arbeit aller Kreiscommunal-

kassen außerordentlichvermehrt werden würde,kann in keiner Weise
das Wort geredet werden. Denn, beschließendie Kreise durch ihre

resp. Communalkassen oder Hauptagenten ihre eignen Coupons
schon am 15. des Monats vor dem Fälligkeitstermineeinlösenzu

lassen, so wird dadurch schon vor dem Jahresschlußdas Haupt-
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geschäftder Zinsenzahluugabgewickertwerden, und es bleibt den

einzelnenKreisen gewißnur wenig oder gar keine Arbeit für die

andern übrig.

Der Kostenaufwand,welcher durch solcheMaßnahmenden

Kreisen erwachsenmuß, und welcher

a. in der frühemBeschaffungvon Fonds für ihre Kassen
und in einer höhernDotation, als Dispositionsfond,

b. in der Gewährung von Tantiemen an die Agenten, so
wie in der Remuneration der Rendanten,

o. in den Portoauslagen bei Einlösungund Austausch der

Zinscoupons und der ausgelosten Obligationen,

bestehenwürde,kann für die einzelnenKreise nicht von erheblichem

Belange sein, und steht mit dem Zwecke und den Vortheilen eines

erhöhtenKreiscredits in keinem Verhältnisse Ein einfaches aber

streng aufrecht zu erhaltendes Regulativ zur Durchführungder

Abrechnung der Kreise unter sich, welche nach Maßgabegeeigneter
Druckformulare vermittelt, und durch den geordneten und erleich-
terten Postverkehrermöglichtwird, muß allen Schwierigkeitenhin-
länglichbegegnen.



Vierter Abschnitt
-.-.-..-.--.-.-.-.-..-

Die Auglosung
Die Amortisationder Kreisobligationenin der Provinz Preußen

geschiehtgrößtentheilsmit jährlichEin Prozent, bei einigen mit

Ein und ein halb, so wie mit Zwei Prozent, namentlich in den

Fällen eines niedrigem, als des landüblichenZinssatzeszbei einigen
Anleihen aus der neuesten Zeit ist der erste Amortisatioustermin

aus ein künftigesJahr festgesetzt-

Jm Allgemeinensind diese verschiedenenBestimmungen für
den Cours der Obligationen von nicht erheblichemEinflusse.

Jn der Auslosungszeit der jährlichzuamortisirendenKreis-

obligationen, so wie in der Art der Bekanntmachungder ausge-

losten Nummern findet in den resp. Kreisen eine großeVerschieden-

heit statt.

Jn den Obligationen einiger Kreise (Braunsberg, Flatow,

Thom) ist kein Zeitpunkt der Auslosung bestimmt; in andern (Jo-

hannisburg, Sensburg, Stargardt) ist die Bezeichnungdevaonats
in welchem die Auslosung stattfinden soll, Inhalts des durch das

Königl. Privilegium genehmigten Formulars derselben, offen ge-

halten. Jn den übrigenist ein bestimmter Monat zur Auslosung
bezeichnet,und zwar:
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der Januar für die Kreise Behrent, Conitz,Dt. Crone,

Goldapp, Preuß. Holland, Memel, Neidenburg, Nie-

derung, Ortelsburg, Osterode, Rüssel,Schlochau, Stal-

lupönen,Stuhmz

der Februar für Gerdauen, Gumbinnen, Königsberg,

Lyck,Neustadt, Oletzko,Pillkallen, Rastenburgz

der April für Danzig, Löbau;

der Juni für Preuß. Friedland, Heydekrug, Jnsterburg,

Lötzen,-Ragnit,Tilfitz

der Juli für Danzig (neue Anleihe);

der Oktober für Preuß. Eylau, Rosenbergz

der Dezember für Carthaus, Culm, Graudenz,Marien-

werder, Strasburg, Wehlau.

Diese Verschiedenheitist für die alljährlicheUeberficht aller

Auslosungen in der ganzen Provinz, welche gewissermaßenindieser

Hinsicht für das ganze Jahr gar nicht zu Ruhe kommen kann, ein

den regelmäßigenschnellenund sichernGeldverkehrstörenderUmstand.

Nicht minder ist dieses der Fall mit der Bekanntmachung
der Auslosungen. Gemeinsam ist allen die im Amtsblatt (oder
auch öffentlichenAnzeiger desselben) der Bezirks-Regierung;bei

zweien (Braunsberg, Flatow) diese ausschließlich,bei einem Kreise
(Schlochau) einschließlichdes Kreisblaits Bei den übrigen ist
außerdem noch die Bekanntmachungin einer oder mehrerenZei-

tungen angeordnet, z. B. im Staatsanzeiger allein (Culm, Gam-

binnen, Oletzko,Tilsit) oder in einer Berliner Zeitung ohne nähere

Bezeichnung, (Thorn) oder in einer oder zwei namhaft gemachten
Zeitungen, als: Danziger Zeitung oder beides zugleich,(Behrent,
Carthaus); Danziger Westpr. Zeitung (Danzig), VossischeZeitung
(Graudenz); KönigsbergerOstpreuß.Zeitung (Neidenburg),Königs-
berger HartungscheZeitung, LithauischeZeitung (Goldapp, Neiden-



burg, Lyck)—; bei den«Anleihen ein und desselbenKreises aus

verschiedenenJahren sogar kommt mitunter eine verschiedenedies-

fälligeBestimmung vor. Einige Sorten von Kreisobligationeu
bestimmen noch außerdemdie Bekanntmachung der ausgelosten
Nummern in drei bis vier Kreisblättern benachbarterKreise(Culm,

Stargardt.)

Aus diesen Verschiedenheitenwird einerseits die Mannig-
faltigkeitder Anschauungüber das vermeintlicheloeale Bedürfniß,
anderseits aber auch die einseitigeAuffassungund Ausführungpar-

ticularistischerKreiseigenthümlichkeitenersichtlich;ja es scheintfast,
als ob man aus der Wahl der verschiedenenZeitungen auf die

zeitweiseGeltung dieser oder jener politischenFärbung im Kreise
schließenkönnte. — Es sind dies Thatsachen, welche wegen ihrer
einschränkeudenTendenz mit den Ansprüchen,welche ein erweiterter

Credit setzt,nicht zu vereinigensind. Denn es ist der Regel nach
nicht Sache derjenigen,welcheGeldgeschäftemit solchenPapieren
für sich oder andere machen, sich mit den weitläuftigen,und

abweichenden Bedingungen jeder einzelnen Kreisobligatiow —-

in Einer Provinz aus 44 Sorten, — bekannt zu machen, aus

demselben den Zeitpunkt der Verlosung oder die Zeitung, welche

sie bekannt macht, zu ermitteln, und letzterezu beschaffen,oder sich
die Amtsblätter der vier Regierungsbezirke zu halten,
um in jeder einzelnenNummer der Bekanutmachungder Verlosung
dieses oder jenes Kreises nachzuspürenDergleichenweitläuftige,
unbequeme, zeitraubendeArbeit leidet ein Verkehr der Art über-

haupt nicht; dergleichenWeiterungen, welche der BesitzsolcherGeld-

papiere mit sich führt, ist an sich nicht geeignet, die Neigung zu

deren Erwerb, zumal außerhalbder Provinz, zu erhöhen.

Es fragt sich nun, wie ist diesem Uebelstande Abhülse zu

schaffen?—- Die diesfälligenverschiedenenAnordnungen in dem

Formular der Kreisobligationen,so erschwerendfür die Verwaltung
und überflüssigfür den Zweck sie zum Theile erscheinenmöchten,
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lassen sichnicht ohne Weiteres, — namentlich nicht durch zutref-
fendeBeschlüsseder Kreisvertvaltungmit Regierungsbestätigung,—-

beseitigen; denn sie sind einmal Bedingungen der Schuldverpflich-
tung geworden, nnd müssenals solche, dem Gläubiger oder Jn-

haber der Obligation gegenüber-,aufrecht gehalten werden, so wenig

sie auch den Anforderungen des großenGeldverkehrs,und in so fern

auch seinem eigenen Interesse entsprechenmögen. Um in letzterer
Beziehung den Nachtheilen der vereinzeltenKreisverwaltung Ab-

hülse zu gewähren,hat in anerkennenswerther Weise bereits der

Oberpräsidentder Provinz, als Aufsichtsbehörde,die Initiative er-

griffen. Derselbe publizirt nämlichin den Regierungsamtsblättern
ein Verzeichnichder ausgelosten und unerhoben gebliebenen.Kreis-
obligationen. Die letzteBekanntmachungdieserArt geschahunterm

7. Januar d. J. von 22 Kreisverwaltungenüber eine Summe

von 35,350 Thlr. in ausgelosten unabgehobenen Obligationen,
deren Anszahlungstermin bereits verstrichen war, und

deren Besitzer somit schon einen Zinsenverlust erfahren.
Der Zweck der Publikation ist sonach vorzugsweise,sie vor weite-

rem Verluste möglichstzu schützen;es ist dieses aber nicht aus-

reichend, da es darauf ankommt, durch eine rechtzeitige er-

weiterte Publikation dem Verluste vorzubeugen.

Um nun dem Uebelstande, zunächstprovisorisch, und so
weit angänglich,ein Ziel zu setzen,erscheinen folgende Maßregeln,
und zwar durch eine erhöhteEinwirkung und Anordnung der Auf-

sichtsbehörde,erforderlichnnd geboten:

I) in denjenigen Kreisen, in welchen ein bestimm-
ter Zeitraum zur jährlichen Verlosung der Ob-

ligationen noch nicht besteht, ist solcher, schon
derControlle undallgemeinenUebersichthalber,
anzuordnen;

2) sämmtliche Kreisvorstände sind zu verpflichten,
spätestens am 1. Mai und am 1. November
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jeden Jahres das Verzeichniß der ausgelosten
und noch nicht abgehobenen resp. am 1. Juli

und 1. Januar zur Auszahlung fällig werdenden

Nummern und Beträge der Kreisobligationen
dem Oberpräsidenten anzuzeigen, -k welcher

dieselben für die-ganze Provinz zusammenstel-
len, und ohne Verzug nicht nur durch die Amts-

blätter, sondern auch durch den Staatsanzeiger zur

öffentlichen Kenntniß bringen läßt.

Definitiv muß aber demnächstdie Abhülfe dadurch erfol-·
gen, daß

Z) in der allen Kreisobligationen der Provinz ge-

meinsam zu gebenden Form und Fassung (s. S.

15) die Publikation der Auslosungen auf die

Amtsblätterund den Staatsanzeiger beschränkt

wird;

Den Kreisverwaltungenbleibt es überlassen,aus Nützlichkeits-
gründen auch in ihren Blättern die ausgelostenNummern ihrer
Obligationen zu publicirenz allenfalls kann noch Eine Zeitung der

Provinz auch zur amtlichen Publikation bestimmt werden. Es

muß aber unter allen Umständendahin gewirktwerden, daß

4) die Auslosung in allen Kreisen in Einem be-

stimmten Zeitraume gleichzeitig, und die Publi-
kation der Auslosungen aller Kreise gemeinschaft-
lich erfolge.

«
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Fünfter Abschnitt
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Der Tours.

Der Cours der Kreisobligationen der Provinz Preußen er-

reicht nicht den landesüblichenZinssatz, oder mit andern Worten;
die fünfprozentigenstehen unter pari. Einen eigentlichenBör-

sencours haben sie nicht. Zwar werden an den Börsen von

Königsbergund Danzig Geschäfte in Kreisobligationen gemacht,
und nach Maßgabederselben auch die Courfe im amtlichen Cours-

zettel notirtz nichts destowenigerhat dies doch nur eine locale Be-

deutung, welche für den großenGeldmarkt von keinem namhaften
Einflusse ist; denn die gedachten Börsen sind im Grunde keine

Fondbörsen.,Auf der HauptfondbörseDeutschlands in Berlin

kommenKreisobligationen als Verkehrsgegenständekaum zur Er-

scheinung; sie haben dort keinen Börsencours,und ihre sofortige
Realisation ist im Börsengeschäfteunausführbar. Der Besitzer
von solchenPapieren hat feine Noth, um sich durch deren Verkauf,
— ohne nicht unerheblichenVerlust, — Geld zu schaffen; nicht
minder ist ihreVerpfändungnicht leicht, da die Königl.Bank diesel-
ben im Lombardgeschäfteder Regel nach nicht annimmt Es bleibt

dem Besitzernichts anders übrig,als sich mit einzelnenBanquiers
einzulassen,und auch diese werden, wie die Erfahrung lehrt, nur

ungern und aus Gefälligkeitdaraus eingehen, — der Regel nach
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aber nur zeitraubendeBermittelungzurRealisirung dieserPapiere
übernehmen.Mit Einem Worte: die Kreisobligationen sind
im großen Geldverkehre keineswegs ein beliebtes und

realisirbares Papier! —

Nicht anders oder vielmehr noch schwierigerstellt sich die

Realisirbarieit derselbenin den Kreisstädtender Provinz, —- etwa

mit Ausnahme der gedachtenHauptstadte, —- heraus; es muß bei

Jedem, dem der öffentlicheCredit der Kreiseam Herzenliegt,ein nieder-

beugendesGefühlhervorrufen, wenn der Verkauf von Kreisobligatio-
nen, zumalbei neuen Anleihenvon den Kreisvorständenselbst,erfolglos
ausgeboten wird, —- eine Erscheinung,die bei andern Papieren
mit Börsencours gar nicht vorzukommen pflegt! —- Es ist dies

eine Wirkung aller der oben hervorgehobenenMängel, welche nun

einmal diesen Papieren ankleben, und namentlich ihrer localen Be-

fchränitheit

Der Cours der fünfprozentigenKreisobligationen,wie er sich
an den Hauptverkehrsstellender Provinz herausstellt, steht faft"
constant gegen Staatspapiere von gleichemZinsfuße um Sechs
Prozent niedriger, und in gleicherHöhe mit Staatspapieren von

472 pCt. Kreisobligationen mit 472 oder 4 pCt. Zinsen haben,
da ihre Gesammtsumme nicht bedeutend, auch nicht einmal im

Courszettel der KönigsbergerBörse eine Notiz. — Vergleicht man

obigen Cours mit dem der Berliner Stadtobligationen, welche mit

den Staatspapieren sich in gleicherHöhe halten, so ist doch hin-
sichts der Sicherheit kein wesentlicherUnterschiedzwischenBerlin

und 44 Kreisen der Provinz Preußen anzuerkennen; es ist eben

nur die Bequemlichkeit,die Möglichkeitder leichtenRealisation,
die Verwendbarkeit der Zinscoupons statt baaren Geldes in der

Residenzund dgl., wodurch der Cours die Höhe erhält,und an

der Börse sein Anerkenntnißfindet. —- Dieser Börsencours
muß auch den preußischen Kreisobligationen beschafft
und zu Theil werden, Und diesesmuß gelingen, wenn ihnen
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die in der mehr als hinreichendenSumme von über 5"Millionen

emanirt worden sind, die Gesammtheit jener particularen Eigen-
thümlichkeitender einzelnenKreise abgestreift wird, die wir an

ihnen hervorgehobenhaben. —

Der Vortheil der Erhöhung des Courses sei es auch nur

um 5 pCt., springt bei jeder neuen Kreisanleihe in die Augen;

erscheintdie Summe des Vortheils für den einzelnen Kreis auch

vielleicht nicht bedeutend, so gewinnt doch die Sache eine andere

Gestalt, wenn wir, wie schon oben erwähnt,vorsichtigerweisedie

nächsteZukunftin Betracht ziehen. Die Kreise werden in der-

selben ihre Schuldenlast bedeutend vermehren müssen,um den drin-

gendenAnforderungen der Zeit und namentlich des»Verkehrs gerecht
zu werden. Die Vollendung des Eisenbahnnetzesin der Provinz
nach seinen Hauptlinien wird es zunächst«erheischen,unmittelbar

durchBetheiligung, namentlich bei der Expropriation, und mittelbar

durch den Bau von Chausseen zu den Eisenbahnstationen, und

durch Beihülfe zu den Wegebauten; ja selbst der Bau von soge-
nannten secundärenEisenbahnen wird im Verlaufe der Zeit die

Kreiskräftebeanspruchen — Aber auch die legislatorisch-wahrschein-
liche Aenderung in der Kreisverfasfung,in der Verpflichtungder

Kreise zur öffentlichenArmenpflegeund was dem anhängt,—- ja

überhauptdie Folgen eines neuen Kreis- und ländlichenGemeinde-

organismus werden die Kreislasten, welche sich bisher auf das

Unabweisbare beschränkten,nicht vermindern, sondern erheblich
erhöhen,und es muß an die Kreisvertretung die ernste

Pflicht und Aufgabe herantreten, alle Vortheile sorg-

sam auszunutzen, welche die Hebung des öffentlichen

Kreiscredits zur Folge hat. —-

Es kann damit nicht gewartet werden; die Staaten, Bauten,

Actiengefellschaftenaller Art nnd dgl. beuten den öffentlichenCre-

dit durch die Gewährung nie gekannter Vortheile möglichstaus;
es muß die Schwierigkeit,sich denselbenaus sonder Basis zu ver-
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schaffenimmer mehr steigen. Es ist.Zeit, daß die Kreise ohne
AufschubAlles aufbieten, um den Credit wegen Mängel in Form
und Organisation ihrer Anleihen nicht noch mehr zu verlieren, —

vielmehr,um sichdenselben nach Maßgabe der materiellen Mittel

sicherzu stellen, welche ihnen bei gemeinschaftlichemVerbande zu

Gebote stehen.

Schluß.
W

Die Prüfung der Frage zur Hebung des Credits der Kreise
liefert als Endresultat das ErsordernißfolgenderMaßnahmen
im kurzenZusammenhange

Die Kreise haben im Gefühl ihrer Zusammenge-
hörigkeit im Provinzialverbande, und des gemeinsamen
Interesses unter Beseitigung jedes kleinlichen Par-
tikularismus

l) eine gemeinschaftliche angemessene neue Form
und Fassung ihrer Kreisobligationen,

3) eine so weit als möglich gemeinsame Verwal-

tung ihres Zinsenzahlungs- und Auslosungs-
resp.Einlösungs-Geschäftsderselbenzuerstreben,

3) eine den Gläubigern gegenüber vollkommen

prompte, ja durch Anticipation der Zinsenzah-
lung zuvorkommende Verwaltung der Kreis-

schulden zu üben und dadurch

4) den Börsencours ihrerObligationenzu erwirken.

Wir empfehlendieseVorschläge den Kreisständenzur Er-

wägungund Durchführung,welchekeineswegsmit unüberwindlichen
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Schwierigkeitenverbunden ist, und welcheauchauf andern Wegen,
«

als den oben angedeuteten,·vielleichtmit schnelleremund besserem

Erfolge, gelingenkann. Nach ihrer Natur, und nach der großen

Zahl der Kreise und deren Interessenten ist es aber nothwendig,
daß die Sache möglichstdurch Eine geeigneteHand betrieben

wird. Diese ist unbestritten der Oberpräsident der Provinz.
Seine Sache ist es, wenn er die Ueberzengung des gu-

ten Erfolges trägt, sie in Angriff zu nehmen, einzu-
leiten, und zum Abschluß zu führen; — sein Verdienst
wird es sein-, wenn die Frucht eines gesteigerten Credits

der Kreise in klaren Zahlen zu Tage liegen wird.

Geschriebenim Oktober 1867.
" i
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